
Jugendarbeitsschutzgesetz

Anhang
11
Auszug aus dem Gesetz zum Schutze der
arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutz-
gesetz – JArbSchG)

§ 2 Kind, Jugendlicher
(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch
nicht 15 Jahre alt ist.

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht
unterliegen, finden die für Kinder geltenden Vor-
schriften Anwendung.

§ 5 Verbot der Beschäftigung 
von Kindern

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2, Abs. 1) ist
verboten.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für die Beschäf-
tigung von Kindern

1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und
Arbeitstherapie,

2. im Rahmen des Betriebspraktikums während
der Vollzeitschulpflicht,

3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.

Auf die Beschäftigung finden § 7 Abs.1, Nr. 2 und
die §§ 9–46 entsprechend Anwendung.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für
die Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre mit
Einwilligung des Personensorgeberechtigten, so-
weit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeig-
net ist. Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf
Grund ihrer Beschaffenheit und der besonderen
Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,

1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung
der Kinder,

2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maß-
nahmen zur Berufswahlvorbereitung oder
Berufsausbildung, die von der zuständigen
Stelle anerkannt sind, und

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu
folgen,

nicht nachteilig beeinflusst. Die Kinder dürfen nicht
mehr als zwei Stunden täglich, in landwirtschaftli-
chen Familienbetrieben nicht mehr als drei Stunden
täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem
Schulunterricht und nicht während des Schul-
unterrichts beschäftigt werden. Auf die Beschäf-
tigung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende
Anwendung.
(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner  nicht für
die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2 Abs. 3)
während der Schulferien für höchstens vier
Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung
finden die §§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung.

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die
Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen.

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personen-
sorgeberechtigten der von ihm beschäftigten Kin-
der über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer
Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffe-
nen Maßnahmen.

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichts-
behörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen.

§ 8 Dauer der Arbeitszeit
(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stun-
den täglich und nicht mehr als 40 Stunden
wöchentlich beschäftigt werden.

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werk-
tagen nicht gearbeitet wird, damit die Beschäftig-
ten eine längere zusammenhängende Freizeit
haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die
Werktage von fünf zusammenhängenden, die Aus-
falltage einschließenden Wochen nur dergestalt
verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im
Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht
überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei
achteinhalb Stunden nicht überschreiten.

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit
auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können
Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben
Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über
16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr als neun
Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in
der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 13 Tägliche Freizeit
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen
Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbroche-
nen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäf-
tigt werden.

§ 14 Nachtruhe
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20
Uhr beschäftigt werden.
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(2)  Jugendliche über 16 Jahre dürfen

1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis
22 Uhr,

2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr

beschäftigt werden.

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien
ab 4 Uhr beschäftigt werden.

(4) An dem einen Berufsschultag unmittelbar vo-
rangegangenen Tag dürfen Jugendliche auch nach
Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt
werden, wenn der Berufsschulunterricht am
Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt.

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichts-
behörde dürfen in Betrieben, in denen die übliche
Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach
20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt
werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten
vermeiden können. Nach vorheriger Anzeige an die
Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen
Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 Uhr
oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie
hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann bewilligen, dass
Jugendliche in Betrieben, in denen die Beschäftig-
ten in außergewöhnlichem Grade der Einwirkung
von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen Jahreszeit
ab 5 Uhr beschäftigt werden.

(7) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilli-
gen, dass Jugendliche

– bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen und anderen Aufführungen,

– bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei
Film- und Fotoaufnahmen

bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Ausnahme
darf nicht bewilligt werden für Veranstaltungen,
Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die
Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften
des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffent-
lichkeit nicht gestattet werden darf. Nach Beendi-
gung der Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von min-
destens 14 Stunden beschäftigt werden.

§ 15 Fünf-Tage-Woche
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche
beschäftigt werden. Die beiden wöchentlichen
Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander
folgen.
§ 22 Gefährliche Arbeiten
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1. mit Arbeiten, die ihre physische und psychi-
sche Leistungsfähigkeit übersteigen,

2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefah-
ren ausgesetzt sind,

3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbun-
den sind, von denen anzunehmen ist, dass
Jugendliche sie wegen mangelnden Sicher-
heitsbewusstseins oder mangelnder Erfah-
rung nicht erkennen oder nicht abwenden
können,

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit
durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte
oder starke Nässe gefährdet wird,

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen
Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen
oder Strahlen ausgesetzt sind,

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne
des Chemikaliengesetzes ausgesetzt sind,

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von biologischen Arbeitsstoffen
im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates
vom 26. November 1990 zum Schutze der
Arbeitnehmer gegen Gefährdungen durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit aus-
gesetzt sind.

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Be-
schäftigung Jugendlicher soweit

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles
erforderlich ist,

2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist und

3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen
(Abs. 1 Nr. 6) unterschritten wird.

Satz 1 findet keine Anwendung auf den absicht-
lichen Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen
der Gruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie
90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990
zum Schutze der Arbeitnehmer gegen Gefährdun-
gen durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäf-
tigt, für den ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muss ihre
betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Be-
treuung sichergestellt sein.



§ 23 Akkordarbeit; 
tempoabhängige Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei
denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo
ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen
Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach Num-
mer 1 beschäftigt werden,

3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht
nur gelegentlich vorgeschrieben, vorgegeben
oder auf andere Weise erzwungen wird.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung
Jugendlicher,

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungs-
zieles erforderlich ist oder 

2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese
Beschäftigung abgeschlossen haben und ihr
Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundi-
gen gewährleistet ist.

§ 29 Unterweisung über Gefahren
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor
Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher
Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall-
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der
Beschäftigung ausgesetzt sind sowie über die Ein-
richtungen und Maßnahmen zur Abwendung die-
ser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendli-
chen vor der erstmaligen Beschäftigung an
Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder
mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefähr-
denden Stoffen in Berührung kommen, über die
besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie über
das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu
unterweisen.

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen
Zeitabständen, mindestens aber halbjährlich, zu
wiederholen.

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der Planung,
Durchführung und Überwachung der für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der
Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vorschrif-
ten.
§ 31 Züchtigungsverbot;
Verbot der Abgabe von
Alkohol und Tabak

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen
eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 beauf-
sichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht kör-
perlich züchtigen.

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor kör-
perlicher Züchtigung und Misshandlung und vor
sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm
Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts
an der Arbeitsstätte und in seinem Hause schützen.
Er darf Jugendlichen unter 16 Jahren keine alkoho-
lischen Getränke und Tabakwaren, Jugendlichen
über 16 Jahren keinen Branntwein geben.
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